
Die Ausbildung zur Altenpflegehelfer*in vermittelt berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten für eine quali-
fizierte Mitwirkung und Mithilfe bei der Betreuung, Versorgung und Pflege älterer Menschen. Nach dieser einjährigen 
Ausbildung können Sie pflegerische und soziale Aufgaben der Grundversorgung in der stationären, ambulanten und 
offenen Altenhilfe verantwortungsvoll übernehmen. Dazu gehört auch die Durchführung einzelner, ärztlich veranlasster 
diagnostischer und therapeutischer Verrichtungen unter Anleitung und Kontrolle einer Pflegefachkraft.

Mit kompetenten Dozent*innen aus der Praxis, fachlich ausgestatteten Schulungsräumen und nicht zuletzt auch mit 
unserer langjährigen Erfahrung als etabliertes Bildungsunternehmen garantieren wir Ihnen hervorragende, praxisnahe 
Qualifizierungen und Weiterbildungen im Bereich der Pflege. Überzeugen Sie sich selbst – und nutzen Sie unsere An-
gebote für Ihren beruflichen Erfolg!
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STAATLICH ANERKANNTE/R ALTENPFLEGEHELFER*IN

VORAUSSETZUNGEN FÖRDERUNG

Die Ausbildung ist zertifiziert nach 
AZAV und somit förderfähig. Die Teil-
nahme kann durch einen Bildungs-
gutschein der Agentur für Arbeit oder 
des Jobcenters gefördert werden. 
Infomieren Sie sich bei Ihrem/Ihrer 
Berater*in.

STANDORT HEILBRONN
Pflegeakademie USS|impuls gGmbH
Etzelstraße 34                     
74076 Heilbronn
info.hn@uss-pflegeakademie.de 

KONTAKT FÜR BEIDE STANDORTE

Telefon: 07131 15533-13
Fax: 07131 15533-10
www.uss-schulen.de

STANDORT LUDWIGSBURG
Pflegeakademie USS|impuls gGmbH
Eglosheimer Straße 41
71636 Ludwigsburg 
info.lb@uss-pflegeakademie.de

Die Ausbildung dauert 1 Jahr. Dieses Jahr teilt sich in 
fachtheoretische sowie fachpraktische Ausbildungsstun-
den. Die Ausbildung erfolgt im Blocksystem. 

Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege

Unterstützung bei der Lebensgestaltung
 
Rechtliche und institutionelle Rahmen- 
bedingungen  

Altenpflege als Beruf

Praxis in der Altenpflege

Deutsch, Ethik

Mindestens einen Hauptschulabschluss bzw. 
gleichwertiger Bildungsstand, mit ausreichenden Sprach-
kenntnissen (Sprachniveau B1). 


